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Nr. 740 • Amt der Tiroler Landesregierung

STELLENAUSSCHRE IBUNGEN

Beim Amt der Tiroler Landesregierung sind derzeit fol-
gende Stellen ausgeschrieben:

• Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils; Sozi-
ale Spezialsachbearbeitung (Kindergartenpädago-
gin/Kindergartenpädagoge) 20 Wochenstunden, Min-
destentgelt € 1.192,20 brutto/Monat, Bewerbungsfrist
10. November 2019 (GZ.: OrgP-70-2019/159).

• Sachgebiet Liegenschaftsverwaltung; Technisch/
Naturwissenschaftliche Spezial-Sachbearbeitung (Be-
treuung, Planung, Auf- und Abbau von Veranstaltun-
gen) 40 Wochenstunden, Mindestentgelt € 2.144,50
brutto/Monat, Bewerbungsfrist 10. November 2019
(GZ.: OrgP-70-2019/146).

• Abteilung Verkehr und Straße; Technisch/Naturwis-
senschaftliche Fachbearbeitung (Projektleitungen für
Straßenbauprojekte) 40 Wochenstunden, Mindestent-
gelt € 2.881,60 brutto/Monat, Bewerbungsfrist 8. No-
vember 2019 (GZ.: OrgP-70-2019/163).

• Sachgebiet Ländlicher Raum; Technisch/Naturwis-
senschaftliche Fachbearbeitung (Durchführung von
Straßenzustandserfassungen im ländlichen Straßen-
netz) 40 Wochenstunden, Mindestentgelt € 2.701,70
brutto/Monat, Bewerbungsfrist 9. November 2019 
(GZ.: OrgP-70-2019/161).

• Sachgebiet Ländlicher Raum; Technisch/Naturwis-
senschaftliche Fachbearbeitung (eigenverantwortliche
Leitung, Organisation und Durchführung von Straßen-
zustandserfassungen im ländlichen Straßennetz) 40
Wochenstunden, Mindestentgelt € 2.881,60 brutto/
Monat, Bewerbungsfrist 9. November 2019 (GZ.: 
OrgP-70-2019/165).

Bewerbungen sind beim Amt der Tiroler Landesregierung,
Abteilung Organisation und Personal, Eduard-Wall nöfer-Platz
3, 6020 Innsbruck, unter der entsprechenden Geschäftszahl
einzubringen.

Ausführliche Informationen zu der Stellenausschreibung
sind im Internet unterwww.tirol.gv.at/stellenausschreibungen
zu finden.

Bei Fragen stehen die MitarbeiterInnen der Abteilung 
Organisation und Personal, unter der Telefonnummer 0512/
508-2222, zur Verfügung.

Innsbruck, 24. Oktober 2019
Für die Landesregierung: Dr. Pezzei

Nr. 741 • Amt der Tiroler Landesregierung • Gem-RA-3/339-2019

VERORDNUNG
des Amtes der Tiroler Landesregierung 

betreffend die Jugendzulässigkeit von Filmen

Gemäß § 21 Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003 wird nach
Anhörung der Jugendmedienkommission beim Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Ju-
gendzulässigkeit von nachstehenden Filmen wie folgt fest-
gesetzt:

Jugendfrei:
„But Beautiful“, (01:55:58 hh:mm:ss);
„Thomas & Seine Freunde – Große Welt! Große Abenteuer!“,
(01:21:39 hh:mm:ss);

frei ab dem vollendeten 6. Lebensjahr:
„Bayala – Das Magische Elfenabenteuer“, 
(01:24:36 hh:mm:ss);
„Lino – Ein voll verkatertes Abenteuer“, 
(01:28:34 hh:mm:ss);

Amtssigniert. SID2019101172559
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at



frei ab dem vollendeten 8. Lebensjahr:
„Salmas Geheimnis“, (01:28:39 hh:mm:ss);

frei ab dem vollendeten 12. Lebensjahr:
„Karakomik Filmler“, (02:03:00 hh:mm:ss).

Innsbruck, 21. Oktober 2019
Für das Amt der Landesregierung: Mag. Salcher

Nr. 742 • Amt der Tiroler Landesregierung • Gew-20(4)/37-2019

VERORDNUNG
des Landeshauptmannes vom 23. Oktober 2019,

mit der der Innsbrucker Taxitarif 2018 geändert wird

Aufgrund des § 14 Abs. 1, 4 und 5 des Gelegenheitsver-
kehrs-Gesetzes 1996, BGBl. Nr. 112, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 83/2019, wird nach Anhörung der Wirt-
schaftskammer Tirol, der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Tirol und der Landeshauptstadt Innsbruck verordnet:

Artikel I

Der Innsbrucker Taxitarif 2018, Bote für Tirol Nr. 1082/2017,
wird wie folgt geändert:

1. Der Abs. 2 des § 1 hat zu lauten:
„(2) Diese Verordnung gilt nicht für

a) Fahrten, die aufgrund einer ärztlichen Transportan-
weisung durchgeführt werden, wenn dafür mit den Versi-
cherungsanstalten Rahmentarife vereinbart sind;

b) Fahrten, die im Zuge der Schülerbeförderung nach
§ 30 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl.
Nr. 376/1967, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 24/2019, durchgeführt werden, wenn dafür Rahmen-
tarife vereinbart sind;

c) Fahrten, die im Auftrag einer Körperschaft öffent-
lichen Rechts, im Auftrag eines von einer Körperschaft öf-
fentlichen Rechts beauftragten Unternehmen oder eines
Verkehrsverbundes durchgeführt werden, wenn dafür
Rahmentarife vereinbart sind; Fahrten, die im Ersatzver-
kehr (Schienenersatzverkehr, aber auch Ersatzverkehr für
Omnibuskraftfahrlinien) durchgeführt werden;

d) Fahrten, die im Rahmen der Beförderung von Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen durchgeführt werden,
wenn dafür Fahrtkostenzuschüsse von Körperschaften öf-
fentlichen Rechts geleistet werden;

e) Fahrten, die im Rahmen des Betriebes eines Anruf-
sammeltaxis nach § 38 Abs. 3 des Kraftfahrliniengesetzes,
BGBl. I Nr. 203/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 17/2019, durchgeführt werden;

f) Fahrten, die über das Tarifgebiet hinaus erfolgen;
g) Fahrten, bei denen ausschließlich Sachen befördert

werden und die beförderten Sachen ohne Zuhilfenahme
technischer Hilfsmittel getragen werden können (Boten-
fahrten);

h) Fahrten, die über eine Pauschalvereinbarung abge-
rechnet werden, wobei der Fahrpreis jedenfalls über dem
einstündigen Zeittarif liegen muss.“

2. Im § 1 wird folgende Bestimmung als Abs. 3 eingefügt:
„(3) Fahrten, für die das Fahrzeug im Vorhinein im Wege ei-

nes Kommunikationsdienstes für mindestens 90 Minuten ge-
bucht wurde, unterliegen dann nicht dieser Verordnung, wenn
im Rahmen der Bestellung ein voraussichtlicher Fahrpreis be-
kanntgegeben wurde und der tatsächliche Fahrpreis über die-
sem voraussichtlichen Fahrpreis liegt; in diesem Fall ist der be-
kanntgegebene voraussichtliche Fahrpreis zu entrichten. Der
voraussichtliche Fahrpreis ist auf Grundlage des geltenden Ta-
rifs und von fahrpreisrelevanten Daten (insbesondere die

Fahrtroute und die geschätzte Fahrzeit betreffend) zu berech-
nen. Die zu verwendenden fahrpreisrelevanten Daten sind von
Google Maps zu beziehen.“

3. § 2 hat zu lauten:

„§ 2
Fahrten im Tarifgebiet

Für Fahrten im Tarifgebiet dürfen, soweit im § 1 Abs. 2 und
3 nichts anderes bestimmt ist, nur Tarife nach Maßgabe des 2.
Abschnittes verrechnet werden.“

4. Die §§ 3 und 4 werden aufgehoben.

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.
Der Landeshauptmann: Platter

Der Landesamtsdirektor: Dr. Forster

Nr. 743 • Amt der Tiroler Landesregierung • Gem-GV-74106/12-2018

VERORDNUNG
der Landesregierung vom 7. Oktober 2019, 
mit der die Änderung der Vereinbarung 

des Gemeindeverbandes „Altenwohn- und Pflegeheim
Unterperfuß u.U“ genehmigt wird

Aufgrund des § 129 Abs. 3 der Tiroler Gemeindeordnung
2001, LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 82/2019 wird verordnet:

§1

Die von den Gemeinderäten der verbandsangehörigen Ge-
meinden übereinstimmend beschlossene Änderung der Ver-
einbarung des Gemeindeverbandes „Altenwohn- und Pflege-
heim Unterperfuss u.U.“ wird nach § 129 Abs. 1 und 2 der Tiroler
Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch
das Gesetz LGBl. Nr. 82/2019, genehmigt.

§ 2

Die Vereinbarung nach § 1 lautet demnach wie folgt:
Die Gemeinden Gries im Sellrain, Kematen in Tirol, Ober-

perfuss, Ranggen, St. Sigmund im Sellrain, Sellrain und Unter-
perfuss schließen sich zur Errichtung, zur Erhaltung und zum
Betrieb des Altenwohn- und Pflegeheimes in Unterperfuss
nach § 129 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl.
Nr. 36/2001, zum „Gemeindeverband Haus Teresa Altenwohn-
und Pflegeheim Unterperfuss u. Umgebung“ mit dem Sitz in
Unterperfuss zusammen.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kund-
machung in Kraft.

Der Landeshauptmann: Platter
Der Landesamtsdirektor: Dr. Forster

Nr. 744 • Bezirkshauptmannschaft Landeck • JA.PRÜF-5/2-2019

KUNDMACHUNG

Ausschreibung Jungjägerprüfung

Die gemäß § 28a Tiroler Jagdgesetz 2004 (TJG 2004),
LGBl. Nr. 41/2004, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 75/2019
und gemäß der Ersten Durchführungsverordnung zum Tiroler
Jagdgesetz 2004, LGBl. Nr. 118/2015, zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 63/2016 jährlich einmal abzuhaltende Jungjägerprü-
fung findet im Bezirk Landeck zu den nachfolgenden Terminen
statt:
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Montag, 2. März 2020, Dienstag, 3. März 2020 
und Mittwoch 4. März 2020

(erforderlichenfalls auch am Donnerstag, 5. März 2020).
Prüfungswerber und Prüfungswerberinnen um Zulassung

zur Prüfung werden eingeladen, das Ansuchen unter gleich-
zeitiger Bekanntgabe der Personaldaten (Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Wohnanschrift, Staatsbür-
gerschaft, Telefonnummer und E-Mailadresse) bis spätestens
27. Jänner 2020 bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck,
Innstraße 5, 6500 Landeck, auf elektronischem Wege über
die Homepage der Bezirkshauptmannschaft Landeck (www.
tirol.gv.at/Landeck) einzureichen. (Der Link wird mit 2. De-
zember 2019 freigeschaltet!) Dem Ansuchen ist ein Melde-
nachweis der Wohnsitzgemeinde, die Geburtsurkunde und ein
Leumundszeugnis anzuschließen.

Später eingebrachte Ansuchen können nicht mehr be -
rücksichtigt werden.

Die Prüfungswerber und Prüfungswerberinnen werden über
die Zulassung zur Prüfung und vom genauen Zeitpunkt der
Prüfung, einschließlich des Termins der Schießprüfung, schrift-
lich verständigt und haben sich pünktlich am Prüfungsort unter
Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises einzufinden.
Hinsichtlich des Prüfungsstoffes wird auf die einschlägigen Be-
stimmungen der Ersten Durchführungsverordnung zum Tiroler
Jagdgesetz 2004 verwiesen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von € 50,– sowie die nachste-
hend angeführten Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben
sind vor Beginn der Prüfung bei der Amtskassa der Bezirks-
hauptmannschaft Landeck – Erdgeschoß Servicezone – zu
entrichten.

Gebühren und Verwaltungsabgaben:
€ 14,30 Stempelgebühr für das Ansuchen,
€ 3,90 Stempelgebühr für den Meldenachweis,
€ 3,90 Stempelgebühr für die Geburtsurkunde,
€ 3,90 Stempelgebühr für das Leumundszeugnis,
€ 14,30 Stempelgebühr für das Zeugnis,
€ 5,– Verwaltungsabgabe für die Ausstellung des Prüfungs-
zeugnisses.

Die Kurs- und Schießstandgebühren sowie die Kostenbei-
träge für die Kursunterlagen werden vom Tiroler Jägerverband,
Bezirksstelle Landeck, verrechnet.

Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass der Tiroler Jäger-
verband, Bezirksstelle Landeck, wiederum einen Vorberei-
tungskurs abhält. Dieser beginnt am Montag, dem 13. Jänner
2020, um 19 Uhr, im Sitzungssaal der Bezirkshauptmann-
schaft Landeck. An diesem ersten Kursabend erfolgt auch
die Kurseinschreibung. Telefonische Voranmeldungen
über die Jagdbehörde oder den Bezirksjägermeister sind
nicht erforderlich! Der Stundenplan für den Vorbereitungs-
kurs ist auf der Homepage des Tiroler Jägerverbandes
(www.tjv.at) abrufbar.

Der Besuch des Kurses ist Pflicht.
Landeck, 19. Oktober 2019

Der Bezirkshauptmann: Dr. Maaß

Nr. 745 • Amt der Tiroler Landesregierung • JUS-G-24315/8-2018

I N TERESSENTENSUCHE

Eigentum an Gst 3793 und 3795 in EZ 141 
in der KG 86041 Weißenbach

Das Land Tirol ist außerbücherlicher Eigentümer der Lie-
genschaft in EZ 141, KG 86041 Weißenbach, bestehend aus
den Grundstücken 3793 und 3795 im Gesamtausmaß von
13.146 m². 

Das Land Tirol beabsichtigt, die genannten Grundstücke der
EZ 141 in KG 86041 Weißenbach zu veräußern. Laut Schätz-
gutachten wurde der Verkehrswert der gegenständlichen Lie-
genschaft mit EUR 1.577,52 (in Worten: Euro eintausendfünf-
hundertsiebenundsiebzigkommazweiundfünfzig) bewertet.

Kaufinteressenten werden gebeten, ihre Anbote schriftlich,
auf welche technisch mögliche Weise auch immer, nachweis-
lich bis spätestens 6. Dezember 2019 an die Abteilung Justi-
ziariat, Wilhelm-Greil-Straße 17, 6020 Innsbruck, zu richten.

Das Land Tirol behält sich vor, über die Anbote, welche ge-
eignet erscheinen, zu verhandeln. Eine Bindung an ein Kauf-
anbot besteht nicht. Auch können Veräußerungsanbote immer
nur vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Or-
gane des Landes Tirol erfolgen.

Für nähere Informationen steht Frau Dr.in Barbara Bucher,
Abteilung Justiziariat, Telefon 0512/508 Durchwahl 2789, E-
Mail: justiziariat@tirol.gv.at, zur Verfügung.

Innsbruck, 22. Oktober 2019
Für die Landesregierung: Dr.in Bucher

Nr. 746 • Amt der Tiroler Landesregierung

ÖFFENTL ICHE  AUSSCHRE IBUNG

Stichtag für das Auswahlverfahren 
im Rahmen der Vorhabensarten:

7.4.1 A „Soziale Angelegenheiten – Soziales und 
Kinder- und Jugendhilfe“ und 

7.4.1 B „Soziale Angelegenheiten - Gesundheit“

Entsprechend dem Dokument „Auswahlverfahren und Aus-
wahlkriterien für Projektmaßnahmen im Rahmen des Österrei-
chischen Programms für ländliche Entwicklung 2014-2020,
Version 11.0 – Stand 3. Juli 2019“ gibt das Land Tirol für die
Vorhabensarten 7.4.1 A und 7.4.1 B den Stichtag für die Aus-
wahl mit 20. März 2020 bekannt. 

Förderungsanträge, die bis zu diesem Stichtag vollständig
bei der zuständigen Bewilligenden Stelle eingelangt sind, wer-
den beim anschließenden Auswahlverfahren berücksichtigt.

Zur Förderung von Investitionsprojekten aus den Bereichen
Gesundheit und Soziales entsprechend der „Sonderrichtlinie
des Landes Tirol zur Umsetzung von EU-Land-finanzierten
Projektmaßnahmen im Bereich Gesundheit und Soziales im
Rahmen des Österreichischen Programes für ländliche Ent-
wicklung 2014-2020“ werden für dieses Auswahlverfahren ins-
gesamt € 6.000.000,– (49,43% ELER, 50,57% Land Tirol) 
Förderungsmittel zur Verfügung gestellt.

Einreichstelle für Projekte im Bereich Soziales: Amt der
Tiroler Landesregierung, Abteilung Soziales, Eduard-Wallnö-
fer-Platz 3, 6020 Innsbruck.

Einreichstelle für Projekte im Bereich Kinder- und Ju-
gendhilfe: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Kinder-
und Jugendhilfe, Leopoldstraße 3, 6020 Innsbruck.

Einreichstelle für Projekte im Bereich Gesundheit: Amt
der Tiroler Landesregierung, Abteilung Gesundheitsrecht und
Krankenanstalten, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck.

Alle nicht vollständigen Anträge bleiben weiterhin aufrecht.
Diese Förderungsanträge werden nach entsprechender Ver-
vollständigung beim nachfolgenden Auswahldurchgang einbe-
zogen.

M I T T W O C H ,  3 0 .  O K TO B E R  2 0 1 9 387 S T Ü C K  4 4



Der nächste Stichtag für ein mögliches weiteres Auswahl-
verfahren ist für Sommer 2020 geplant, sofern noch Mittel ver-
fügbar sind. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt ge -
geben.

Mit dem Auswahlverfahren soll sichergestellt werden, dass
eine bessere und zielgerichtete Nutzung der budgetierten Fi-
nanzmittel und die Mittelverfügbarkeit bis zum Periodenende
gewährleistet ist. Die Bewilligende Stelle prüft Förderungsan-
träge in der Reihenfolge ihres Einlangens auf Vollständigkeit
und gibt die Möglichkeit der Nachreichung von fehlenden An-
gaben und Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist.

Die angefallenen Planungskosten sind im Ausmaß von
höchstens 12% der insgesamt anrechenbaren Kosten förder-
bar. Planungs- und Beratungskosten zu investiven Vorhaben
werden bis zu sechs Monate vor dem Datum des bekanntgeg-
ebenen Kostenanerkennungsstichtages berücksichtigt.

Der Förderwerber ist verpflichtet, die Einhaltung der verga-
berechtlichen Bestimmungen selbständig zu gewährleisten
und zu dokumentieren.

Ebenso ist der Projektwerber verpflichtet, eine professionel-
le Bauaufsicht durch einen staatlich geprüften und konzessio-
nierten Planer während der Umsetzung des Projektes einzu-
setzen. 

Die Vorhaben werden durch ein bundesweit angelegtes,
eindeutiges, transparentes und objektives Bewertungsschema
anhand von Auswahlkriterien mit einem Punktesystem quali-
tativ und quantitativ beurteilt. Die Auswahlkriterien sind im Do-
kument „Auswahlverfahren und Auswahlkriterien für Projekt-
maßnahmen im Rahmen des österreichischen Programms für
ländliche Entwicklung 2014-2020“ beschrieben. 
https://www.bmnt.gv.at/land/laendl_entwicklung/foerderinfo/
sonderrichtlinien_auswahlkriterien/projektauswahlkr_le.html 

Für allfällige Rückfragen stehen Ihnen folgende Personen
zur Verfügung: 

Informationen für Projekte im Bereich Soziales: Frau
Astrid Mallaun, Tel.: 0512/508-2629 oder E-Mail: astrid.
mallaun@tirol.gv.at

Informationen für Projekte im Bereich Kinder- und Ju-
gendhilfe: Frau Mag.a Silvia Rass-Schell, Tel.: 0512/508-2614
oder E-Mail: silvia.rass-schell@tirol.gv.at

Informationen für Projekte im Bereich Gesundheit: 
Herr Dr. Erwin Webhofer, Tel.: 0512/508-3700 oder E-Mail: er-
win.webhofer@tirol.gv.at

Innsbruck, 21. Oktober 2019

Nr. 747 • Gemeinde Eben am Achensee

I N TERESSENSBEKUNDUNGSVERFAHREN

Betreibersuche für ein Breitbandnetz

Die Gemeinde Eben am Achensee nimmt an der Breitband-
initiative des Landes Tirol teil und sucht für ihr im Aufbau be-
findliches passives Breitbandnetz Netzbetreiber nach dem Mo-
dell Passives Sharing. Details: https://www.tirol.gv.at/breit-
band.

Jeder, der daran Interesse hat, kann hierfür auf dem Post-
weg beim Gemeindeamt Eben am Achensee, Dorfstraße 28,
6212 Maurach am Achensee, oder per E-Mail an amtsleiter@
eben-achensee.tirol.gv.at bis zum 15. November 2019 sein
Interesse schriftlich bekunden.

Die Kriterien und Zulassungsvoraussetzungen, die Be-
schreibung des Netzes und der Leistungen werden nach An-
frage beim Gemeindeamt den Interessierten bekannt gegeben.

Eben am Achensee, 25. Oktober 2019
Für die Gemeinde Eben am Achensee:
Der Bürgermeister: Ing. Josef Hausberger

Nr. 748 • Land Tirol • HB-AG-I-A/10/54-2018

BEKANNTGABE  
VERGEBENER  AUFTRÄGE

Sanierung von Holzfenstern

Öffentlicher Auftraggeber: Land Tirol, Herrengasse 1-3,
6020 Innsbruck, Österreich, Telefon: +43 5125084128, E-Mail:
bernhard.huter@tirol.gv.at, Internet-Adresse(n)Hauptadres-
se: https://www.tirol.gv.at/

Bezeichnung des Auftrags: Sanierung von Holzfenstern.
Referenznummer der Bekanntmachung: HB-AG-I-A/10/

54-2018.
Art des Auftrags: Bauauftrag.
Kurze Beschreibung: Sanierung und Restaurierung von

denkmalgeschützten Holzfensterkonstruktionen, Einbau einer
Isolierverglasung im inneren Flügel gemäß Leistungsbeschrei-
bung.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein.
Information über die NichtvergabeDer Auftrag/Das Los

wird nicht vergeben: Sonstige Gründe (Einstellung des Ver-
fahrens).

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 25. Okt-
ober 2019.

Innsbruck, 25. Oktober 2019
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